
Amtliches Mitteilungsblatt  
für Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Alsdorf 

       Jahrgang  
Alsdorf,  
Nummer:   



 

 
 
Verleger und Herausgeber: 
Stadt Alsdorf 
Stabsstelle 2 ‐ Presse‐, 
Öffentlichkeitsarbeit und Kultur 
 
Postanschrift: 
Hubertusstraße 17 
52477 Alsdorf 
 
Telefon:  0 24 04 / 50 ‐ 294 
FAX:  0 24 04 / 50 ‐ 303 
Homepage:           www.alsdorf. .de 
E‐Mail: 
Beate.Braun@alsdorf.de 
 
Verantwortlich: 
Der Bürgermeister 
 
Veröffentlichung: 
 Aushang im Rathausfoyer 
 Mitnahme im Rathausfoyer 
 im Internet abrufbar unter 
www.alsdorf.de (im Bereich 
“Aktuelles”) 

 
ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Allgemeine Besuchszeiten: 
Mo. ‐ Fr.  8.30 ‐ 12.00 Uhr 
Mi.  14.00 ‐ 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Besuchszeiten Meldeamt: 
Mo./Di./Do. 7.30 - 16.00 Uhr 
Mi. 7.30 - 18.00 Uhr 
Fr. 7.30 - 12.00 Uhr 
 
Besuchszeiten Sozialamt: 
Mo./Di./Do./Fr. 8.30 - 12.00 Uhr 
Mi. 14.00 - 18.00 Uhr 
ansonsten ausschließlich nach 
telefonischer Vereinbarung 
 
Besuchszeiten Asylstelle: 
Di./Fr. 8.30 - 12.00 Uhr 
Mi. 14.00 - 18.00 Uhr 
ansonsten ausschließlich nach 
telefonischer Vereinbarung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amtsblatt – Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf  ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Bekanntmachungsorgan der Stadt. 

 

Das Amtsblatt wird  im  Internet  kostenfrei veröffentlicht auf der Homepage  

der Stadt Alsdorf unter www.alsdorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alfred Sonders 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
Aufgrund des § 45 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 30.06.1998 (GV.NRW. Seite 454, 509, 1999 S. 70) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 666) stelle ich hiermit 
fest, dass für das mit Ablauf des 28.12.2015 aus dem Rat der Stadt Alsdorf 
ausgeschiedene Ratsmitglied der CDU-Fraktion, Herr Stephan Uerlings, als 
Nachfolgerin Frau Gabriele Persigehl, Im Haag 32, 52477 Alsdorf, in den Rat der 
Stadt Alsdorf eintritt. 
 
Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats, gerechnet vom Tage der 
Bekanntmachung an, Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich beim 
Wahlleiter einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 

Alsdorf, den 20.01.2016 

Der Bürgermeister als Wahlleiter 

gez. Sonders 

 
 

Stadt Alsdorf 
Der Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 
Die 10. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, die für 
 
Donnerstag, 28.01.2016, 18:00 Uhr,  vorgesehen war, 
 
wird in den Februar verschoben. 
 
Der neue Sitzungstermin wird in Kürze bekanntgegeben. 
 
 
Alsdorf, 21.01.2016 
 
 
gez. Plum 
Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 21. Januar 2016 / Nr. 3 / Seite  15



 

            

 

 
 
 
 
 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Aufruf von Reihengräbern auf dem Friedhof Mariadorf 

 

Die Ruhefrist der Reihengräber  

 

Voßen, Rudolph Hubert; bestattet: 21.01.1986; G21-618 bis 

Thüül, Friedrich Johann Karl; bestattet: 30.07.1986; G21-646 

 

läuft 2016 ab. 

         

Die Nutzungsberechtigten bzw. Angehörigen werden gebeten, bis spätestens 

 15. August 2016 

die Grabmäler und sonstige Grabanlagen von diesem Gräberfeld zu entfernen. 

Die bis zu diesem Zeitpunkt nicht entfernten Grabmäler und Grabanlagen gehen gemäß § 22 Abs. 3 

der Friedhofssatzung der Stadt Alsdorf vom 19.12.2003 in das Eigentum der Stadt Alsdorf über. Eine 

Entschädigung findet nicht statt. 

Nähere Auskünfte erteilt Fachbereich 6 -  Bürger- und Ordnungsamt, Rathaus, Hubertusstr. 17, Tel.: 

02404/50-349, Zimmer: 36, während der üblichen Öffnungszeiten. 

 

Alsdorf, den 30.01.2016 

Im Auftrag 

gez. Kochs 

Stadt Alsdorf 
Der Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

Aufruf von Reihengräbern auf dem Friedhof Warden 

 

Die Ruhefrist der Reihengräber  

 

Reth, Maria Margareta Katharina; bestattet: 29.01.1990; F3-6 bis 

Knauer, Elisa Katharina Ernestine; bestattet: 21.06.1991; G21-589 

 

läuft 2016 ab. 

         

Die Nutzungsberechtigten bzw. Angehörigen werden gebeten, bis spätestens 

 31. Juli 2016 

die Grabmäler und sonstige Grabanlagen von diesem Gräberfeld zu entfernen. 

Die bis zu diesem Zeitpunkt nicht entfernten Grabmäler und Grabanlagen gehen gemäß § 22 Abs. 3 

der Friedhofssatzung der Stadt Alsdorf vom 19.12.2003 in das Eigentum der Stadt Alsdorf über. Eine 

Entschädigung findet nicht statt. 

Nähere Auskünfte erteilt Fachbereich 6 -  Bürger- und Ordnungsamt, Rathaus, Hubertusstr. 17, Tel.: 

02404/50-349, Zimmer: 36, während der üblichen Öffnungszeiten. 

 

Alsdorf, den 19.01.2016 

Im Auftrag 

gez. Kochs 

Stadt Alsdorf 
Der Bürgermeister 
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